
 

 

x 

 

 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

- einerseits - 

 

 

 

und 

 

 

 

der GKV-Spitzenverband 

(Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K.d.ö.R., Berlin 

 

- andererseits - 

 

 

 

vereinbaren Folgendes: 
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Artikel 1  

Änderungen der Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren 

zur Videosprechstunde gemäß § 365 Absatz 1 SGB V  

(Anlage 31b zum BMV-Ä)  

 

1. In § 1 werden die Absätze 1 bis 3 wie folgt gefasst:  

 

„(1) Diese Vereinbarung regelt die Anforderungen an die technischen Verfahren zur 

Durchführung von Videosprechstunden in der vertragsärztlichen Versorgung, insbe-

sondere Einzelheiten hinsichtlich der Qualität und der Sicherheit sowie die Anforde-

rungen an die technische Umsetzung. 

 

(2) Die Erbringung von Videosprechstunden wird gemäß § 365 SGB V definiert als 

synchrone Kommunikation über die dem Patienten zur Verfügung stehende techni-

sche Ausstattung, ggf. unter Assistenz, z. B. durch eine Bezugsperson, im Sinne ei-

ner Online-Videosprechstunde in Echtzeit, die der Vertragsarzt dem Patienten anbie-

ten kann. Diese umfasst die Kommunikation zwischen einem Vertragsarzt und einem 

Patienten, auch einem pflegebedürftigen Patienten unter Beteiligung einer oder meh-

rerer Pflegefachkräfte, die an der Versorgung des Patienten beteiligt sind (z.B. in ei-

ner Pflegeeinrichtung oder in der Häuslichkeit des Patienten), sowie die Kommunika-

tion zwischen einem Vertragsarzt und den Gruppenteilnehmern im Rahmen einer 

psychotherapeutischen Gruppentherapie im Sinne des § 17 Abs. 7 der Anlage 1 zum 

BMV-Ä (Psychotherapie-Vereinbarung). Dies umfasst auch ärztliche Fallkonferenzen 

und Fallbesprechungen mit anderen Ärzten oder Pflegekräften, die gemäß den Best-

immungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes als Videofallkonferenz durchge-

führt werden können. 

 

(3) Als Videodienstanbieter werden Unternehmen bezeichnet, die Vertragsärzten 

Dienste zur Durchführung von Videosprechstunden gemäß Absatz 2 anbieten.“ 

 

2. In § 2a wird der Absatz 2 gestrichen. Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2.  

 

3. § 5 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 1 wird Nr. 8 ersetzt und wie folgt gefasst: 

„Versicherte müssen den Videodienst nutzen können, ohne sich vorher registrie-

ren zu müssen. Den Versicherten ohne Registrierung muss ein leichter Zugang 
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zur Videosprechstunde, insbesondere ohne weitere Aufforderung zur Registrie-

rung, ermöglicht werden. Den Versicherten ohne Registrierung ist ein deutlich 

sichtbarer Zugang zur Videosprechstunde auf allen unterstützen Plattformen 

(app- oder webbasiert) anzubieten.“ 

 

b) Die bisherige Nr. 8 wird zu Nr. 9. 

 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „des Uniform Resource Locators (URL)“ 

durch die Worte „Prüfobjekts gemäß Prüfnachweis/Zertifikat der Prüfstelle“ er-

setzt. 

 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „30. Dezember 2022“ durch die Angabe „31. 

März 2023“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2022“ durch die Angabe  

„31. Dezember 2023“ ersetzt. 

 

f) Folgender neuer Absatz 7 wird angefügt: 

„Der Videodienstanbieter hat den GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung und die nutzenden Vertragsärzte unverzüglich zu informieren, 

wenn ihm die Zertifikate gemäß Absatz 2 zur Informationstechniksicherheit oder 

zum Datenschutz von der Zertifizierungsstelle entzogen wurden oder er die mit-

tels einer Eigenerklärung gemäß Absatz 1 i.V.m. der Anlage 2 nachgewiesenen 

inhaltlichen Anforderungen ganz oder teilweise nicht mehr erfüllt.“ 

 

4. Anlage 2 wird ersetzt und wie folgt gefasst: 
 

„Anlage 2: Bescheinigung des Videodienstanbieters über die erfor-
derlichen Nachweise gemäß § 5 Absatz 2 

 
Unser Videodienst (Produktname gemäß Prüfnachweisen) erfüllt die Anforderungen 
nach § 5 Absatz 2 der Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte. 
 

a) Informationstechniksicherheit: 

 Ein Zertifikat einer gemäß der VO (EG) 765/2008 nach ISO/IEC 17065 für den 
Geltungsbereich der technischen Verfahren zur Videosprechstunde gemäß § 
365 Absatz 1 SGB V akkreditierten Zertifizierungsstelle.  
 

 Sonderregelung bis zum 31. März 2023: 
Die das Zertifikat ausstellende Zertifizierungsstelle verfügt über eine Akkredi-
tierung nach ISO/IEC 17065 und befindet sich im Akkreditierungsverfahren 
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(einschließlich Programmprüfung) für einen Nachweis nach § 5 Absatz 2 
Buchstabe a). 
 

Titel und Nummer des Nachweises: __________________________________ 
 
Bezeichnung des Prüfobjekts gemäß Prüfnachweis/Zertifikat der Prüfstelle: 
___________ 
 
Zertifizierende Stelle: _____________________________________________ 
 
Laufzeit des Nachweises: __________________________________________ 
 
Antragsnummer bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (Zusatzangabe nur bei Son-
derregelung gem. § 5 Absatz 3): _________________________________ 
 

b) Datenschutz: 

 Ein Zertifikat gemäß Artikel 42 DS-GVO für den Geltungsbereich der techni-
schen Bereitstellung von Videodiensten an Ärzte zur Durchführung von Video-
sprechstunden gemäß § 365 Absatz 1 SGB V. Das Zertifikat wird erteilt von 
einer nach ISO/IEC 17065 akkreditierten Zertifizierungsstelle. 
 

 Sonderregelung bis zum 31. Dezember 2023:  
Die das Zertifikat ausstellende Zertifizierungsstelle verfügt über eine Akkredi-
tierung nach ISO/IEC 17065 und befindet sich im Akkreditierungsverfahren 
(einschließlich Programmprüfung) bzw. Befugniserteilungsverfahren nach § 39 
BDSG. 

 
Titel und Nummer des Nachweises: __________________________________ 
 
Bezeichnung des Prüfobjekts gemäß Prüfnachweis/Zertifikat der Prüfstelle: 
___________ 
 
Zertifizierende Stelle: _____________________________________________ 
 
Laufzeit des Nachweises: __________________________________________ 
 
Antragsnummer bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (Zusatzangabe nur bei Son-
derregelung gem. § 5 Absatz 4): _________________________________ 

 
c) Inhalte: 

Im nachfolgend aufgeführten Fragenbogen ist durch den Videodienstanbieter die Er-
füllung der Anforderungen nach § 5 Absatz 1 zu erklären. Der Videodienstanbieter be-
stätigt die Erfüllung der Anforderungen durch Kennzeichnung in der Spalte „Zutref-
fend“. 

Nr. Anforderung Zutreffend Nicht 
zutreffend 

1. Die Nutzung des Videodienstes erfordert für den 
Vertragsarzt eine Registrierung.  
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Nr. Anforderung Zutreffend Nicht 
zutreffend 

2a. Der Videodienst beinhaltet die Möglichkeit eines 
Zweitzugangs für das Praxispersonal.  

  

2b. Falls zutreffend bei 2a:  

Der Videodienstanbieter weist das Praxispersonal 
und den Patienten darauf hin, dass dieser Zweit-
zugang ausschließlich zu organisatorischen Zwe-
cken im Zusammenhang mit der Videosprech-
stunde genutzt und mit diesem keine Videosprech-
stunde durchgeführt werden darf. 

  

 

 

 

 

3. Der Name von Patienten und Pflegekräften ist für 
den Arzt erkennbar. 

  

4. Der Videodienst ist bei Schwankungen der Verbin-
dungsqualität bezüglich der Ton- und Bildqualität 
adaptiv. 

  

5. Die Nutzungsbedingungen für den Videodienst lie-
gen vollständig in deutscher Sprache vor und sind 
auch ohne vorherige Anmeldung online abrufbar. 

  

6. Der Videodienst enthält keine Form von Werbung 
im Rahmen der Videosprechstunde. 

  

7a. Der Videodienst ermöglicht die Durchführung von 
Videokonferenzen gemäß den Anforderungen der 
Anlage 31b zum BMV-Ä mit mehr als zwei Teilneh-
mern (inklusive des initiierenden Vertragsarztes/ 
Vertragspsychotherapeuten) 

  

7b. Falls zutreffend bei 7a: 

Maximale Teilnehmeranzahl: ________ 

  

8. Versicherte können den Videodienst nutzen, ohne 
sich vorher registrieren zu müssen. Den Versicher-
ten ohne Registrierung muss ein leichter Zugang 
zur Videosprechstunde, insbesondere ohne wei-
tere Aufforderung zur Registrierung, ermöglicht 
werden. Der Videodienst bietet den Versicherten 
einen deutlich sichtbaren Zugang zur Video-
sprechstunde ohne Registrierung auf allen unter-
stützten Plattformen (app- oder webbasiert) an. 

  

 
Der Videodienstanbieter hat den GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und die nutzenden Vertragsärzte unverzüglich zu informieren, wenn ihm die Zertifikate 
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zur Informationstechniksicherheit oder zum Datenschutz von der Zertifizierungsstelle entzo-
gen wurden oder er die mittels einer Eigenerklärung gemäß § 5 Abs. 2 c) i.V.m. der Anlage 2 
nachgewiesenen inhaltlichen Anforderungen ganz oder teilweise nicht mehr erfüllt.  
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Stempel und Unterschrift des Anbieters 
__________________________________________________________________ 

Ansprechpartner     Kontaktdaten“ 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungen treten einen Tag nach Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt in Kraft. 

 

Berlin, den 15. Dezember 2022 

 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

 

 

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 

 


